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riistung und Ausbildung derselben mit dem neuen
Modell gedacht werden. Uebrigens steht es
ausser Frage, dass die deutsche Militdrverwal-
tung mit der ungemein schnellen und nament-
lich dem Auslande vollkommen iiberraschend ge-
kommenen Ausriistung der deutschen Infanterie
mit dem Repetirgewehr einen Vorsprung vor
simmtlichen Armeen des Kontinents gewonnen
hat, welcher von grosser militdrischer und auch
politischer Bedeutung ist. Der Zeitraum, dessen
Frankreich bediirfen wird, um diesen Vorsprung
auf dem Gebiet der Bewaffnung einzuholen,
dirfte auf zwei Jahre zu veranschlagen sein, als-
dann: wiirde fiir Deutschland noch der Vorsprung
der bereits erfolgten Ausbildung mehrerer Jahr-
ginge mit der neuen Waffe bleiben. Zum Schluss
erinnere ich noch an die 9 Millionen Menschen,
welche Deutschland tberhaupt mehr besitzt als
Frankreich und diese Zahl mochte doch bei den
- franzosischen Heissspornen auch eine Bertick-
sichtigung finden. B.

Das neue franzisische Repetirgewehr,

das in jiingster Zeit soviel von sich zu reden
machte, ist nach Allem, was bisher durch die
Zeitungen davon in die Oeffentlichkeit gelangte,
‘weder eine absolut neue, noch viel weniger aber
eine franzosische Erfindung, gerade so, wie der
Chassepot, welcher 1867 bei Mentana einigen
Hundert undisziplinirter und noch schlechter be-
waffneter Garibaldianer gegeniiber Wunder ver-
richtet hat, nur eine Nachahmung, aber zugleich
Vervollkommnung des preussischen Ziindnadel-
Gewehres war. Das seit 1872 in der franzdsi-
schen Armee eingefiibrte Gras-Gewehr ist wie-
derum nur eine Verbesserung des Chassepot mit

kleinerem Kaliber und Adaptirung 'einer Metall- {

patronenhiilse, statt der friithern Papierpatrone,
gewesen; der neue franzosische Repeater endlich
ist nur eine Modifikation des Gras-Gewehres.
Diese Modifikation besteht in der Anbringung
eines aus diinnem FEisenblech bestehenden, un-
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mittelbar vor dem Gewehrbiigel mit einem ein-
zigen Druck mit der linken Hand zu befestigen- |
den, und mit der gleichen Schnelligkeit und:
Leichtigkeit wieder abzunehmenden, 5 oder 6 ]

Patronen enthaltenden Magazinkastens.

Diese Erfindung ist das Werk eines Ameri-]
kaners Namens Lee; dieselbe ist in den Vereinig-
ten Staaten schon seit 1882 patentirt; der jetzige.
Patentinhaber ist die weltberihmte Firma Re-,
mington & Sons in Ilion, Staat New-York. Auf

der New-Orleanser Welt- Ausstellung von 1884/85
waren im Pavillon der genannten Firma unge-

fihr 10 dieser Lee-Magazin-Gewehre zu sehen. ;

" Der Hauptvortheil, den das Lee’sche Magazin-
System bietet, ist die absolute Sicherheit, mit
der in demselben Zentralfeuer-Patronen verwen-

det werden konnen, ohne dass dabei die min-
deste Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass durch den
Riickstoss beim Feuern oder beim kriftigen Zu-
fussnehmen des geladenen Gewehres eine Patrone
im Magazin explodirt, wie diess bei andern Re-
petir-Systemen mit Zentralfeuer (befindet sich
das Patronenmagazin unter dem Laufe oder im
Kolben) schon oft der Fall gewesen ist, da durch
den Riickstoss eine allzu empfindliche, oder nicht
tief genng in die Hiilse eingesetzte Zindkapsel
mit der Spitze des dahinter liegenden Geschosses
in zu kriftige Berihrung kam.

Im Lee-Magazin liegen jedoch die Patronen
nicht vor oder hinter einander, sondern in schie-
fer Richtung iber einander, so jede Moglichkeit
ausschliessend, dass die Kapsel einer Patrone
weder mit dem Geschoss einer andern, noch mit
der Hinterwand des Magazinkastens in gefihr-
lichen Kontakt komme.

Dieses Lee'sche Magazin-System ist so tiber-
aus einfach und dessen Anbringung mit so ge-
ringen Kosten verbunden, dass im Falle der
Noth auch der schweiz. Kadetten-Vetterli-Ein-
lader rasch damit versehen werden konnte.

Ostschweizerische Offiziere, fiir die die Sache
von Interesse sein diirfte, finden eine detaillirte
und illustrirte Beschreibung des Systems in einer
zwar in englischer Sprache verfassten Broschiire:
E. Remington & Sons Manufacturers of the Re-
mington-Lee Magazine Gun and Ammunition.
New-York Office 281 and 283 Brodway, New-
York.

New-Orleans, 30. Okt. 1886. F. R. A.

Durchfiihrung des dsterreichischen
Landsturmgesetzes.

Das Landsturmgesetz ist durch Ver-
ordnung des Landesvertheidigungs-Ministeriums
vom 19. Januar d. J. im Reichsgesetzblatt ver-
offentlicht worden. Die Armee erhilt, wenn das
Gesetz einmal in beiden Reichshalften durchge-
fihrt ist, eine Verstirkung,  welche man auf
ungefahr 8—900,000 Mann anschlagen darf.

Der Landsturm theilt sich in Landsturm-Aus-
zug-Bataillone und Territorial-Landsturm-Batail-
lone. Zu erstern wird nur Mannschaft genom-
men, welche im Heer gedient hat. Die mobilen
Auszug-Landsturm-Bataillone geben der Armee
im Peld eine erhebliche Verstirkung; die Ter-
ritorial-Bataillone sind sehr geeignet, die Armee
im Garnisons-, Verpflegs-, Sanitéts-, Handwerks-
dienst u. s. w. zu entlasten. Der Landsturm
ist tberdies ein grosses Reservoir, um die in der
Armee entstehenden Abgiinge zu ersetzen.

Erst jetzt ist Oesterreich in der Lage, die
ganze Kraft seiner Volker im Krieg einzusetzen.



	Das neue französische Repetiergewehr

